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Ergänzende Versicherungsbedingungen für die Gesundheitsvorsorge 
– Rundum gesund (Tarif 30V), 
– Management-Checkup (Tarif 40V) und 
– Rundum fit (Tarif 60V) 

 

§ 1 
Leistungszeitraum 

Die tariflichen Leistungen können bei 
- Tarif 30V jeweils einmal in zwei Kalenderjahren, 
- Tarif 40V jeweils einmal in drei Kalenderjahren 
in Anspruch genommen werden. Dieser Zeitraum wird nach dem Beginn jenes Kalenderjahres 
ermittelt, in das der ursprüngliche Versicherungsbeginn (§ 3 AVBKV 2004) fällt. 
Bei Tarif 60V können die tariflichen Leistungen jeweils einmal pro Kalenderjahr in Anspruch 
genommen werden. 
Eine Leistung, die nicht innerhalb der genannten Zeiträume in Anspruch genommen wurde, kann in 
der nächsten Periode nicht mehr konsumiert werden. 

§ 2 
Wartezeit 

In Abänderung des § 4 AVBKV 2004 entfällt die allgemeine Wartezeit von 3 Monaten. 

§ 3 
Änderung des Versicherungsschutzes und der Prämie 

(1) Der Versicherungsschutz ist gemäß § 18 AVBKV 2004 wertgesichert. 

(2) Als für Änderungen der Prämie oder des Versicherungsschutzes maßgebender Umstand gilt 
eine Indexveränderung vereinbart. Als Index gilt der von Statistik Austria monatlich verlautbarte 
Index der Verbraucherpreise. 
 
Zur Festsetzung der erforderlichen Leistungsanpassung vergleicht die Generali zum 1. Jänner 
eines jeden Jahres die Indexveränderung - Oktober des vorangegangenen Jahres gegenüber 
Oktober des vorvergangenen Jahres. Bei einer Indexveränderung wird die Leistung zum 1. 
Jänner angepasst. Wird die Verlautbarung des Index der Verbraucherpreise eingestellt, so tritt 
an seine Stelle ein entsprechender Ersatzindex. 
Eine Prämienerhöhung erfolgt erst, wenn seit der letzten Tarifkalkulation eine 
Leistungserhöhung von mehr als 10 % eingetreten ist. 

§ 4 
Gewinnverband 

Die Versicherungen nach Tarifen 30V, 40V und 60V gehören zum Gewinnverband B. 
Die Prämien sind nicht gewinnberechtigt, die Leistungen haben keinen Einfluss auf die garantierte 
Prämienrückvergütung oder die Auszahlung einer Gewinnbeteiligung der sonst versicherten Tarife. 


